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Der Oberbürgermeister gibt bekannt:
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Die Veröffentlichung der nachfolgenden 

Beschlüsse des Planungs- und 

Bauausschusses im „Amtsblatt der Stadt 
Mönchengladbach“ wird angeordnet:

- Erneute öffentliche 
Auslegung von 

Bauleitplanentwürfen -

Der Planungs- und Bauausschuss der 

Stadt Mönchengladbach hat in seiner 
Sitzung am 10.09.2013 folgende 
Beschlüsse gefasst:

I Bebauungsplan Nr. 705/N, Bebau-

ungsplan der Innenentwicklung 

gemäß § 13a Baugesetzbuch 

(BauGB)

Stadtbezirk Nord - Gladbach, Gebiet 

zwischen Krichelstraße und Abtei-

straße(siehe Abbildung)

„Der Planungs- und Bauausschuss 
beschließt gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 
Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 
1548):

1. Den vorliegenden Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 705/N  mit 

der Begründung gemäß § 4a 

Absatz 3 BauGB erneut öffentlich 

auszulegen. Es wird bestimmt, 

dass Stellungnahmen nur zu den 
geänderten oder ergänzten Teilen 

abgegeben werden können.

Planungsziele:

Städtebauliche Neuordnung des 
derzeit untergenutzten Bereiches 
des ehemaligen Jugendheimes 
der katholischen Kirche.

2. Den Durchführungsplan M Nr. 18 

und den Bebauungsplan M Nr. 343 
aufzuheben, soweit sie durch das 
Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 
705/N betroffen werden.“

Von der Durchführung einer Umwelt-

prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird 
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung 
mit § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB 

abgesehen.

II Bebauungsplan Nr. 748/N, Bebau-

ungsplan der Innenentwicklung 

gemäß § 13a Baugesetzbuch 

(BauGB)

Stadtbezirk Nord - Windberg, Gebiet 

zwischen Metzenweg, Lindenstraße 

und der Bezirkssportanlage Bergerfeld 

(siehe Abbildung)

„Der Planungs- und Bauausschuss 

beschließt gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 
Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I 

S. 1548):

1. Den vorliegenden Entwurf des 

Bebauungsplanes Nr. 748/N  mit 
der Begründung gemäß § 4a 
Absatz 3 BauGB erneut öffentlich 
auszulegen. Es wird bestimmt, 
dass Stellungnahmen nur zu den 

geänderten oder ergänzten Teilen 
abgegeben werden können.

Planungsziele:
Schaffung der planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Er-
richtung einer Kindertagesstätte 
sowie der städtebaulichen Ent-
wicklung bisher untergenutzter 
Flächen zu wohnbaulichen 
Zwecken.

2. Den Bebauungsplan  M Nr. 158 

aufzuheben, soweit er durch das 

Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 
748/N betroffen wird.“

Von der Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird 

gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung 
mit § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB 

abgesehen.

Zu diesem Bebauungsplan sind zudem 
die folgenden wesentlichen 
umweltbezogenen Stellungnahmen 
und umweltbezogenen Informationen 
verfügbar und liegen aus:

• Berechnung der Verkehrslärm-

immissionen und der Lärmpegel-

bereiche gemäß DIN 4109 durch 

den Fachbereich Stadtentwicklung 

und Planung, 2012
• Ergänzung zur Schalltechnischen 

Untersuchung im Rahmen des Be-

bauungsplanverfahrens Nr. 660 /III 
„Stadtmitte  Gebiet zwischen Lin-

denstraße, Anton-Heinen-Straße 
und Bibergasse“ im Hinblick auf die 
Lärmimmissionen durch die Nut-
zung eines vorhandenen Sport-
platzes, ADU Cologne, Juni 2007

• Ergänzende Betrachtung des 

Sportlärms sowie der Lärm-
immissionen durch eine potenzielle 
Kindertagesstätte für den Bereich 

Metzenweg, ADU Cologne, 
Februar 2011

Bekanntmachungsanordnung

Die Entwürfe der vorgenannten Bauleit-
pläne werden mit den Entwürfen der 
Begründungen in der Zeit vom 09.10.2013 
bis einschließlich 08.11.2013 im Fach-
bereich Stadtentwicklung und Planung, 

Rathaus Rheydt, Eingang G, III. Ober-
geschoss, Zimmer 3047 (Bebauungsplan 
Nr. 705/N), Zimmer 3040 (Bebauungsplan 

Nr. 748/N), während der Dienststunden; 
und zwar

vormittags:
Montag bis Freitag

von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
nachmittags:
Montag bis Mittwoch

von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr

und Donnerstag
von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

gemäß § 4a Absatz 3 BauGB erneut 



öffentlich ausgelegt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Stellungnahmen nur zu 
den geänderten oder ergänzten Teilen 

abgegeben werden können.

Während der Auslegungsfrist kann 

jedermann zu den Planentwürfen schriftlich 
oder zur Niederschrift Stellungnahmen 

abgeben. Es wird darauf hingewiesen, 

dass nicht fristgerecht abgegebene 

Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 

über den Bauleitplan unberücksichtigt 

bleiben können und dass bei Aufstellung 

eines Bebauungsplans ein Antrag nach § 

47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzu-
lässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können.

Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 

(BGBl. I S. 1548) auf § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann 
Entschädigung verlangen, wenn die in 

den §§ 39 bis 42 bezeichneten 

Vermögensnachteile eingetreten sind. 
Er kann die Fälligkeit des Anspruches 

dadurch herbeiführen, dass er die 

Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen 

beantragt.“

„(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, 

wenn nicht innerhalb von drei Jahren 

nach Ablauf des Kalenderjahres, in 

dem die in Absatz 3 Satz 1 be-

zeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird.“

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 des 

Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 23.09.2004 

(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 
(BGBl. I S. 1548) auf § 215 Abs. 1 BauGB:

„(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 beachtliche Ver-
letzung der  Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplans 
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 

beachtliche Mängel des Ab-

wägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Satzung 

schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend 

gemacht worden sind. Satz 1 gilt 

entsprechend, wenn Fehler nach § 214 

Abs. 2a beachtlich sind.“

Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 

NRW. S. 666); zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. S. 271):

„Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann 

gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 

Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-

zeigeverfahren wurde nicht durch-

geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche 

Bestimmung oder der Flächen-

nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-

schluss vorher beanstandet 

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 

gegenüber der Gemeinde vorher 

gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache 

bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt.“

Mönchengladbach, den 19.09.2013

Norbert B u d e
Oberbürgermeister
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